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1 AN L AS S  D E R  PL AN ÄN D E R U N G  U N D  ÄN D E R U N G S I N H AL T  

1.1 Aufgabenstellung 

Die Stadt Kirchberg hat im Osten der Stadt den Bebauungsplan „An der Simmerner Straße“ aufge-
stellt. Eine 1. Änderung des Bebauungsplans ist Ende 2007 rechtsverbindlich geworden. Der Gel-
tungsbereich der 1. Änderung hat sich auf die Flächen nördlich der stillgelegten Eisenbahnstrecke 
im Gemarkungsbereich „Hosbitz“ bezogen.  

Hier verläuft auch ein Gewässer III. Ordnung, der Heimbach. Dieser ist begradigt und weist einen 
eher naturfernen Charakter auf. Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan sind beidseitig in einer Brei-
te von 10 m Uferrandstreifen als Kompensationsmaßnahmen festgesetzt und als Ordnungsbereich 
B definiert. 

Der Heimbach ist in seinem westlichen Verlauf auf einer Länge von ca. 25 m im Bestandszustand 
verrohrt. Im Zuge der bisherigen Planungsüberlegungen war eine Gewässeraufwertung durch 
bachbegleitende Gehölzpflanzungen vorgesehen und festgesetzt, um hierdurch als Initialpflanzun-
gen eine natürliche Gewässerrenaturierung einzuleiten. Die Gewässerparzelle war entsprechend 
der katastermäßigen Bestandssituation und der planerischen Zielkonzeption als offener Gewässer-
lauf dargestellt. 

Im Zuge weiterer Konkretisierungen der Planumsetzung und Eigentümergesprächen soll die vor-
handene Verrohrung aufgrund ihrer jahrzehntealten Bestandssituation beibehalten werden. Dies 
bedingt eine Anpassung des Bebauungsplans im Rahmen einer 2. Änderungsplanung. 

Hierzu hat am 8. August 2007 ein Ortstermin mit Vertretern der Stadt, Verbandsgemeindeverwal-
tung, Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück (Untere Landeswasserbehörde) und Eigentümer stattgefun-
den. Hierbei wurde die grundsätzliche Beibehaltung der vorhandenen Verrohrung des Heimbachs 
abgestimmt. In einem weiteren Abstimmungsgespräch am 17.12.2007 mit der Kreisverwaltung 
Rhein-Hunsrück unter Teilnahme von Vertretern der Unteren Landeswasserbehörde, der Unteren 
Naturschutzbehörde, der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg und des beauftragten Planungs-
büros wurden die konkretisierten Änderungsinhalte für den Bebauungsplan besprochen. 

Die Änderung des Bebauungsplans erfolgte in Anwendung des § 13 BauGB im vereinfachten Ver-
fahren, da durch die Änderung die Grundzüge der Planung nicht berührt worden sind, UVP-
pflichtige Vorhaben durch die Planung nicht begründet wurden sowie keine Anhaltspunkte für die 
Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter (FFH- und Vogelschutz-
gebiete) bestanden. 

1.2 Änderungsinhalte 

Inhaltlich werden für den in der Planzeichnung kenntlich gemachten Bereich die zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen angepasst und somit geändert. 

Bei den Textfestsetzungen handelt es sich um die Ziffern 3.2.2 und 3.3.2 des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplans, die angepasst werden. Diese beziehen sich den Gewässerrandstreifen im Ord-
nungsbereich B (Bachrenaturierung Heimbach) und die Grundstücksbepflanzung (Ordnungsbereich 
D). 
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Der im Bestand bereits verrohrte Abschnitt von rund 25 m im westlichen Bereich wird als private 
Grünfläche zeichnerisch dargestellt und planungsrechtlich festgesetzt. Die Fläche wird zusätzlich 
mit einer Bepflanzungspflicht mit den Inhalten des Ordnungsbereichs D festgesetzt. Hiernach sind 
auf mindestens 25 % der Fläche Gehölzgruppen aus ungiftigen, heimischen und standortgerechten 
Gehölzen zu setzen. Die geänderte Festsetzung lautet: 

„3.3 ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN (§9 (1) Ziff. 25a BauGB) 

3.3.2  ORDNUNGSBEREICH D – GEHÖLZPFLANZUNGEN AUF PRIVATER GRÜNFLÄCHE 

Auf mindestens 25 % der Grundstücksfläche sind Gehölzgruppen aus ungiftigen heimischen standortge-
rechten Gehölzen zu setzen. Je 100 m² sind 1 Baum I. Größenordnung bzw. 2 Bäume II. Größenord-
nung oder 2 Obstbäume zu pflanzen. 

Artenauswahl: Bäume I. Größenordnung: Spitzahorn, Rotbuche, Stieleiche, Winterlinde; Bäume II. Grö-
ßenordnung: Feldahorn, Hainbuche; Obstbäume: Gellerts Butterbirne, Hauszwetsche, Braune Leberkir-
sche, Apfel von Groncels; Sträucher: Hasel, Schlehe, Schwarzer Holunder, Hundsrose (detaillierte 
Pflanzliste siehe Begründung im Urplan).“ 

 

Abb.: Geltungsbereich der Änderungsplanung 

Im östlich anschließenden Abschnitt des Heimbachs bis zur Kreisstraße K 13 soll ein leicht mäand-
rierender Gewässerlauf geschaffen werden. Ein geschwungener bzw. mäandrierender Bachlauf 
wird beispielhaft in der Planurkunde zeichnerisch dargestellt. Es handelt sich hierbei lediglich um 
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eine schematische Darstellung, die keine Ausführungsplanung darstellt. Bei der Umsetzung der 
Maßnahme soll eine möglichst naturnahe Entwicklung und Mäandrierung des Bachlaufs durchge-
führt werden, so dass das Ergebnis der Maßnahme letztendlich möglichst naturnah ist. Es sollen 
hierzu vorrangig die vorhandene Sohlbefestigung aus Beton bzw. die Schieferstückungen entfernt 
werden, nur eine leichte Geländemodellierung vorgenommen werden und eventuell kleine Störstei-
ne eingebaut werden. Der Gewässerverlauf soll weitgehend einer Eigenentwicklung überlassen 
werden. Einzelheiten sind der Detailplanung und Ausführung vorbehalten. 

Es wird ein neuer Ordnungsbereich B1 in den Bebauungsplan eingeführt, zur klaren Definition der 
Festsetzung und Maßnahme. Die geänderte Festsetzung lautet dann wie folgt: 

„3.2 FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 (1) Ziff. 14 i.V.m. 20 BauGB) 

3.2.2  ORDNUNGSBEREICH B und B1 – BACHRENATURIERUNG HEIMBACH 

Der offene Bachlauf des Heimbachs ist durch die Schaffung von Mäandern zu renaturieren. Vorhandene 
Sohlbefestigungen sind zu entfernen. Der mäandrierende Bachlauf ist in die nördlich an die Gewässer-
parzelle angrenzende Kompensationsfläche B1 zu lenken. 

Im Ordnungsbereich B und B1 ist entlang des Bachlaufs ein durchschnittlich 10 m breiter Uferrandstrei-
fen zu schaffen. Der Uferrandstreifen ist mit standortgerechten feuchtigkeitsertragenden Gehölzgruppen 
als Initialpflanzung zu versehen. Je 30 lfd. m sind 1 Baum I. Größenordnung bzw. 2 Bäume II. Größen-
ordnung und 10 Sträucher zu setzen. Die verbleibenden Freiflächen sind einer natürlichen Sukzession 
zu überlassen. 

Artenauswahl: Bäume I. Größenordnung: Schwarzerle, Esche, Silberweide; Bäume II. Größenordnung: 
Salweide, Ohrweide; Sträucher: Hasel, Wolliger Schneeball, Schwarzer Holunder, Hartriegel, Weißdorn; 
detaillierte Pflanzliste siehe Begründung im Urplan.“ 

Die Bebauungsplanfestsetzungen regeln die grundsätzliche Bodennutzung. Nachfolgend werden 
weitere Erläuterungen zur Maßnahme gegeben, die für die weitere rechtliche Sicherung, das Was-
serrechtsverfahren und/oder für die spätere Maßnahmenumsetzung relevant sind. 

Die Mäandrierung des Bachlaufs soll nur nach Norden hin erfolgen. Dies aufgrund der vorhandenen 
Eigentumsverhältnisse. Die südlich angrenzenden Bauplätze werden verkauft, aus diesem Grund 
kann der Bachlauf nicht in diese Flächen mäandrieren. Grundsätzlich ist der Heimbach ganzjährig 
nur (sehr) gering wasserführend, so dass Gefährdungen durch Überschwemmungen nicht zu be-
sorgen sind. 

D. h. für eine Gewässerausdehnung werden nur die Flächen der eigentlichen Gewässerparzelle von 
2,0 m Breite und die nördlich anschließende, als Kompensationsfläche in einer Breite von 10,0 m 
festgesetzte Fläche dienen. Die Mäandrierung muss tatsächlich jedoch nicht die volle Flächenbreite 
in Anspruch nehmen. 

Inhaltlich soll die Mäandrierung des Gewässers so geschaffen werden, dass im westlichen Bereich 
der bisherige Gewässerlauf auf einem Abschnitt von 3 bis 5 m zugeschüttet wird und durch ergän-
zende naturnahe Maßnahmen in seinem Lauf so verändert wird, dass er in die nördlich anschlie-
ßende Fläche mäandriert. Ziel der Maßnahme soll eine 10 bis 20 %ige Laufverlängerung des Bach-
laufs sein. 

In der aktuell zur Rechtsverbindlichkeit gelangten 1. Änderung des Bebauungsplanes war die Kom-
pensationsfläche nördlich des Bachlaufs zunächst als 3 m öffentliche Grünfläche festgesetzt und 
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anschließend in einer Breite von 7 m als private Grünfläche. Da die erforderliche Mäandrierung des 
Bachlaufs sowieso in den 7 m-Bereich der privaten Grünfläche hineinragen würde und aufgrund der 
Aussage der Unteren Landeswasserbehörde dass im Hinblick auf die Sicherstellung der Unterhal-
tungspflicht der Verbandsgemeinde für den Heimbach die gesetzliche Möglichkeit (Landeswasser-
gesetz) gegeben sei, auch an ein Gewässer angrenzende, benachbarte private Grundstücksflächen 
zur Unterhaltungspflege betreten zu können, wird die gesamte Fläche als private Grünfläche fest-
gesetzt. Diese Lösung wird ebenfalls vom betroffenen Grundstückseigentümer (Parzelle 32/7, Flä-
che nördlich des Bachlaufs) befürwortet. 

Die Gewässerunterhaltung wird ausschließlich von der Gewässernordseite vorgenommen. Die 
Baumaßnahme soll im Rahmen der Umsetzung der Erschließungsplanung für den Teilbereich Hos-
bitz mit vollzogen werden. 

Für die geplante Mäandrierung des Bachlaufes auf privater Grundstücksfläche wurde ein städtebau-
licher Vertrag zwischen Stadt, Verbandsgemeinde und Privateigentümer geschlossen. 

Wasserrechtlich handelt es sich bei der Maßnahme um einen Gewässerausbau, so dass ein Antrag 
nach § 31 Wasserhaushaltsgesetzt (WHG) gestellt werden muss. Die Antragsunterlagen können 
jedoch gem. Abstimmung mit der Unteren Landeswasserbehörde vom 17.12.2007 in Ihrem Umfang 
gering gehalten werden. Auf den Vermerk zum Termin wird hingewiesen. Der wasserrechtliche An-
trag wurde zwischenzeitlich bereits gestellt. 

 
Abb.:  Blick auf den Heimbach von Ost nach West, von der K 13 aus 
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Abb.:  Vorhandener, verrohrter Bereich des Heimbachs im Westen 

2 L AN D S C H AF T S P L AN U N G  

Durch die Änderungsplanung werden im betroffenen Teilbereich landschaftsplanerische Belange 
berührt. Aus landschaftsplanerischer Sicht stellt die Beibehaltung einer Bachverrohrung kein origi-
näres Ziel dar, durch die abgestimmte Maßnahme kann jedoch eine höherwertige Bachrenaturie-
rung erreicht werden gegenüber den Maßnahmen des bisher rechtsverbindlichen Bebauungsplans, 
die zudem von allen Beteiligten getragen wird. 

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wird in verbal-argumentativer Form vorgenommen. Die vor-
handene Gewässerverrohrung ist bislang ungenehmigt. Anhand von Bauunterlagen kann davon 
ausgegangen werden, dass die Verrohrung im Zuge der Erschließungsarbeiten für das Baugebiet 
„Im Weizenborn“ Mitte der 1960er Jahre von der Stadt Kirchberg durchgeführt wurde. Für die Bilan-
zierung ist somit von einem offenen Gewässerlauf auf einer Strecke von ca. 25 m auszugehen. 
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Eingriff: 

Die Gewässerparzelle hat eine Breite von 2,0 m, so dass auf einer Fläche von rund 50 m² auf der 
Eingriffsseite eine Verrohrung anzusetzen ist. Das Gewässer beeinträchtigende Eingriffe sind 
grundsätzlich als erheblich zu werten, so dass unter Zugrundelegung eines Bewertungsfaktors von 
2 :1 die doppelte Fläche funktional auszugleichen wäre (100 m²). Durch die Verrohrung werden ins-
besondere die Schutzgüter Wasser, Boden und Arten- und Biotope beeinträchtigt. 

Ausgleich: 

Durch die geplante und festgesetzte Bachrenaturierung durch die Schaffung einer Mäandrierung im 
neu eingeführten Ordnungsbereich B1 kann dieser Eingriff ausgeglichen werden. Die Strecke des 
bisher offenen Bachlaufs beträgt rund 115 m. Durch die Renaturierung des Bachlaufs kann auf die-
ser Strecke eine erhebliche Gewässeraufwertung erfolgen. Durch die Vergrößerung der Fließlänge 
und die Entfernung von vorhandenen Sohlbefestigungen kann auch der Wasserhaushalt der Flä-
chen zwischen den Määndern aufgewertet werden, so dass in etwa eine Fläche von 7 m Breite und 
100 m Länge aufgewertet wird (700 m²). 

Eine quadratmetergenaue Gegenrechnung ist fachlich nicht möglich, jedoch wird deutlich, dass von 
einer positiven Ausgleichsbilanz ausgegangen werden kann. 

Die Gehölzbepflanzung im zusätzlichen Ordnungsbereich D (hiernach sind auf mindestens 25 % 
der Fläche Gehölzgruppen aus ungiftigen, heimischen und standortgerechten Gehölzen zu setzen) 
ersetzt die Gehölzpflanzungen des ursprünglichen Ordnungsbereichs B in diesem Bereich (Bereich 
der vorhandenen Bachverrohrung). 

Insgesamt betrachtet werden durch die im Rahmen der 2. Änderungsplanung vorgesehenen Ände-
rungen keine zusätzlichen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Durch die vorgesehene Bachrenatu-
rierung können die Eingriffe in die betroffenen Schutzgüter ausgeglichen werden. 
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3 AU S S AG E N  Z U R  N I C H T -NO T W E N D I G K E I T  E I N E S  

UM W E L T B E R I C H T S  

Nach § 13 Satz 1 BauGB können Änderungen und Ergänzungen von Bebauungsplänen im verein-
fachten Verfahren durchgeführt werden, wenn dadurch die Grundzüge der Planung nicht berührt 
werden oder wenn durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes in einem Gebiet nach § 34 der 
sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht 
wesentlich verändert wird. Die Gemeinde kann das vereinfachte Verfahren anwenden, wenn die Zu-
lässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterlie-
gen, nicht vorbereitet oder begründet wird und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b genannten Schutzgüter bestehen. 

Durch die 2. Änderung des Bebauungsplans werden die Grundzüge der Planung nicht berührt, 
UVP-pflichtige Vorhaben werden durch die Planung nicht begründet und Anhaltspunkte für die Be-
einträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter (FFH- und Vogelschutzge-
biete) bestehen nicht. 

Es gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB.  

Im vereinfachten Verfahren nach § 13 (3) BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, 
vom Umweltbericht nach § 2 a BauGB und von der Angabe umweltbezogener Informationen nach § 
3 (2) BauGB abgesehen.  

Die Erstellung eine Umweltberichtes ist daher nicht notwendig. Weitere Ausführungen sind daher 
nicht erforderlich. 
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